
  CHARTA VON VENEDIG  Art. 1 - 16  Auszug 

  Internationale Charta über die Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und    

   Ensembles (1964)  

Zielsetzung                                           Artikel 3  

Ziel der Konservierung und Restaurierung von Denkmälern ist ebenso die Erhaltung des  

Kunstwerks wie die Bewahrung des geschichtlichen Zeugnisses.  

Erhaltung                                               Artikel 4  

Die Erhaltung der Denkmäler erfordert zunächst ihre dauernde Pflege.  

                                                                Artikel 6  

Zur Erhaltung eines Denkmals gehört die Bewahrung eines seinem Maßstab entsprechenden  

Rahmens. Wenn die überlieferte Umgebung noch vorhanden ist, muss sie erhalten werden, und  

es verbietet sich jede neue Baumaßnahme, jede Zerstörung, jede Umgestaltung, die das  

Zusammenwirken von Bauvolumen und Farbigkeit verändern könnte.  

Restaurierung                                       Artikel 9  

Die Restaurierung ist eine Maßnahme, die Ausnahmecharakter behalten sollte. Ihr Ziel ist es,  

die ästhetischen und historischen Werte des Denkmals zu bewahren und zu erschließen. Sie  

gründet sich auf die Respektierung des überlieferten Bestandes und auf authentische  

Dokumente. Sie findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese beginnt. Wenn es aus ästhetischen  

oder technischen Gründen notwendig ist, etwas wiederherzustellen, von dem man nicht weiß,  

wie es ausgesehen hat, wird sich das ergänzende Werk von der bestehenden Kopie abheben  

und den Stempel unserer Zeit tragen. Zu einer Restaurierung gehören vorbereitende und  

begleitende archäologische, kunst- und geschichtswissenschaftliche Untersuchungen.  

                                                                 Artikel 10  

Wenn sich die traditionellen Techniken als unzureichend erweisen, können zur Sicherung eines  

Denkmals alle modernen Konservierungs- und Konstruktionstechniken herangezogen werden,  

deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen und durch praktische Erfahrung erprobt ist.  

                                                                          Artikel 12  

Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen sollen, müssen sich dem Ganzen harmonisch  

einfügen und vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die Restaurierung den Wert des  

Denkmals als Kunst- und Geschichtsdokument nicht verfälscht.  

                                                                   Artikel 13  

Hinzufügungen können nur geduldet werden, soweit sie alle interessanten Teile des Denkmals,  

seinen überlieferten Rahmen, die Ausgewogenheit seiner Komposition und sein Verhältnis zur  

Umgebung respektieren.  

Dokumentation und Publikation             Artikel 16  

Alle Arbeiten der Konservierung, Restaurierung und archäologischen Ausgrabungen müssen  

immer von der Erstellung einer genauen Dokumentation in Form analytischer und kritischer  

      Berichte, Zeichnungen und Photographien begleitet sein. Alle Arbeitsphasen sind hier zu  

      verzeichnen: Freilegung, Bestandssicherung, Wiederherstellung und Integration sowie alle im  

     Zuge der Arbeiten festgestellten technischen und formalen Elemente. Diese Dokumentation ist  

     im Archiv einer öffentlichen Institution zu hinterlegen und der Wissenschaft zugänglich zu  

     machen. Eine Veröffentlichung wird empfohlen.  

     Berichte, Zeichnungen und Photographien begleitet sein. Alle Arbeitsphasen sind hier zu  

     verzeichnen: Freilegung, Bestandssicherung, Wiederherstellung und Integration sowie alle im  

     Zuge der Arbeiten festgestellten technischen und formalen Elemente. Diese Dokumentation ist  

     im Archiv einer öffentlichen Institution zu hinterlegen und der Wissenschaft zugänglich zu  

     machen.



 


